
Die Oberbürgermeisterin

44. Jahrgang G 2663 Ausgegeben am 23. Januar 2013 Nummer 3

047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die     
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt Köln     
 vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von Beiträgen    
 nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche    
 Maßnahmen vom 29. November 2012  Seite 45

048 Rückwirkende Satzung zur Änderung der Satzung der     
 Stadt Köln vom 28. April 2010 über die Aufhebung der     
 Gebührensatzung für den Schlachthof der Stadt Köln     
 und der Satzung für den Schlachtviehgroßmarkt, den     
 Schlachthof und den Fleischgroßmarkt der Stadt Köln Seite 46

049 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung  
 gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
 Arbeitstitel: Weiden-Süd/Teilbereich Grünzug West in     
 Köln-Weiden, 3. Änderung  Seite 47

050 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
 zwischen der Stadt Köln und der Stadt Troisdorf     
 (Rhein-Sieg-Kreis)  Seite 48

051 Der Oberbürgermeister der Stadt Köln
 Bekanntmachung Jägerprüfungstermine Seite 48

052 Öffentliche Bekanntmachung  Seite 49

053  Bekanntmachung
Ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 3c UVPG  Seite 49

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

054 Berliner Straße, Mehrfamilienhaus, Köln - Elektrotechnik -  
 2013/0075/2/b  Seite 50

Öffentliche Ausschreibungen nach VOL
 
055 Berufskolleg Ehrenfeld - Ausstattung des Buffetbereichs   
 des Übungsrestaurants (2013/0135/4/q) Seite 51
 
056 Sicherung und Bewachung von städtischen     
 Gebäuden und Liegenschaften - 2013/0041/1/r  Seite 52
  
057 Reparatur von Overheadprojekoren - 2013/0076/2/q Seite 54

Öffentliche Ausschreibungen nach VOB - Offenes Verfahren

058 Neubau Hubschrauberrettungsstation, Köln Kalkberg -     
 Landschaftsbauarbeiten - Zaunanlagen - 2012/2459/2/c Seite 54 

059 Neubau Kopfbau Gymnasium Schaurtestraße - Putz- und   
 Stuckarbeiten - 2013/0094-3_c  Seite 56
 
060 Generalinstandsetzung und Erweiterung Görlinger     
 Zentrum/Tollerstraße, Trakt C + E - Putz- und     
 Stuckarbeiten - 2012/2608-3_c  Seite 57
 
061 Neubau Grundschule mit Turnhalle und Kindertagesstätte  
 Ottostraße - 2013/0012-3_c  Seite 58

Öffentliche Ausschreibungen nach VOL - Offenes Verfahren
 
062 Rettungsdienst der Stadt Köln - Medizinisches     
 Verbrauchsmaterial - 2012/2456/5/q Seite 60 

063 Abschluss eines Rahmenvertrages für die Stadt Köln     
 über Dienstleistungen im Bereich SAP mit dem     
 Schwerpunkt SAP PSCD - 2013/0049/5/q Seite 61 

064 Rahmenvertrag bei der Stadt Köln im Bereich     
 Anwendungsintegration BS2000 - 2013/2668-3_q Seite 63 

065 Köln - Projekt „Programmevaluation“ als Bestandteil     
 des Integrierten Handlungskonzeptes MÜLHEIM 2020     
 (2013/0092/4)  Seite 65 

Verhandlungsverfahren nach VOF

066 3. Baustufe Nord-Süd-Stadtbahn - Leistungen der     
 Objektplanung (2013/0008/4)  Seite 67
 

047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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60 Verordnung zum Schutz freilebender Katzen im 
Stadtgebiet Köln (Katzenschutzverordnung Köln – 
KatSchutzVO) vom 16. Februar 2018

Auf Grund von § 13b des Tierschutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206,  
S. 1313), das zuletzt durch Art. 141 des Gesetzes zum Abbau 
verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im Verwaltungs-
recht des Bundes vom 29. 3. 2017 (BGBl. I S. 626) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 5 der Verordnung über Zustän-
digkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen zum Er-
lass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Tierschutz-
rechts vom 3. Februar 2015 (GV.NRW.S.212 ) und §§ 27, 31 
des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV.NRW. S. 528/
SGV.NRW 2060) zuletzt geändert durch Art. 1 Drittes ÄndG 
vom 6. 12. 2016 (GV. NRW. S. 1062), wird vom Rat der Stadt 
Köln folgende Verordnung erlassen:

§ 1	 Regelungszweck; Geltungsbereich

(1)	 Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden 
Katzen vor erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schä-
den, die auf eine hohe Anzahl dieser Katzen innerhalb 
des Stadtgebiets Köln zurückzuführen sind.

(2)	 Diese Verordnung gilt im gesamten Stadtgebiet Köln 
(Schutzgebiet).

§ 2	 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist eine

1.	 Katze ein männliches oder weibliches Tier der Art 
Hauskatze (Felis silvestris catus),

2.	 gehaltene Katze eine Katze, die von einem Menschen 
gehalten wird,

3.	 Haltungsperson, wer die tatsächliche Bestimmungs-
macht über eine Katze in eigenem Interesse und nicht 
nur ganz vorübergehend ausübt und das wirtschaftli-
che Risiko des Verlusts des Tieres trägt,

4.	 freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr 
von einem Menschen gehalten wird,

5.	 Freigängerkatze eine gehaltene Katze, die unkontrol-
liert freien Auslauf hat,

6.	 fortpflanzungsfähige Katze eine Katze, die fünf Monate 
oder älter ist und nicht fortpflanzungsunfähig gemacht 
worden ist.

§ 3	 Kennzeichnung und Registrierung

(1)	 Die Haltungsperson hat die Freigängerkatze eindeutig 
und dauerhaft durch Mikrochip oder Ohrtätowierung zu 
kennzeichnen und zu registrieren.
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(2)	 Die Registrierung nach Absatz 1 hat alternativ bei den 
unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen zum 
Datenschutz mit der Stadt Köln kooperierenden priva-
ten Haustier-Registern TASSO e.V., Otto-Vogler-Str. 15, 
65843 Sulzbach oder Deutsches Haustierregister, In 
der Raste 10, 53129 Bonn zu erfolgen. Die Haltungs-
person hat die für eine entsprechende Übermittlung 
der Tierdaten durch die vorbezeichneten Registerstel-
len an die Stadt Köln oder Beauftragte im Sinne dieser 
Verordnung notwendige datenschutzrechtliche Einwilli-
gung zu erteilen. Bei dem öffentlichen Register werden 
das Geschlecht, die Nummer der Tätowierung oder die 
Mikrochipnummer sowie der Name und die Anschrift 
der Haltungsperson erfasst. Darüber hinaus können 
Angaben zur Fortpflanzungsfähigkeit sowie als Identi-
fikationsmerkmale der Katze dienende Kennzeichnun-
gen, z.B. die Fellfarbe oder -zeichnung, gemacht wer-
den.

§ 4	 Auslaufverbot für fortpflanzungsfähige Katzen

(1)	 Die Haltungsperson hat sicherzustellen, dass fortpflan-
zungsfähige Katzen, die innerhalb des Stadtgebietes 
Köln gehalten werden, keinen unkontrolliert freien Aus-
lauf haben. Kann die Haltungsperson dies nicht sicher-
stellen, so hat sie die Katze fortpflanzungsunfähig zu 
machen.

(2)	 Von den Verpflichtungen nach Abs.1 können auf An-
trag durch das Umwelt- und Verbraucherschutzamt, 
Abt. Veterinärdienste Ausnahmen zugelassen werden, 
wenn die Interessen der Haltungsperson im Einzelfall 
nicht nur geringfügig überwiegen. Das ist insbesonde-
re der Fall, wenn die Haltungsperson glaubhaft macht, 
dass ein berechtigtes Interesse an der Zucht mit dieser 
Katze besteht und dass die Kontrolle und Versorgung 
aller Nachkommen gewährleistet ist. Die Bestimmun-
gen des § 3 bleiben hiervon unberührt.

§ 5	 Maßnahmen gegenüber aufgegriffenen Katzen

(1)	 Freigängerkatzen, derer die Stadt Köln oder von ihr Be-
auftragte innerhalb des Schutzgebiets habhaft werden, 
dürfen zum Zweck der Ermittlung der Haltungsperson 
in Obhut genommen werden. Mit der Ermittlung der 
Haltungsperson soll unmittelbar nach dem Aufgreifen 
der Katze begonnen werden.

(2)	 Ist die Haltungsperson ermittelt und die Katze noch 
nicht unfruchtbar gemacht, so kann die Stadt Köln 
anordnen, die Katze unfruchtbar machen zu lassen. 
Vor Gewährung eines weiteren unkontrollierten Aus-
laufs hat die Haltungsperson eine schriftliche Bestä-
tigung ihres Tierarztes oder ihrer Tierärztin, dass die 
Katze fortpflanzungsunfähig gemacht wurde, vorzule-
gen.

(3)	 Ist eine innerhalb des Schutzgebietes angetroffene 
Freigängerkatze nicht gekennzeichnet und registriert 
und eine Ermittlung der Haltungsperson daher nicht 
möglich, so kann die Stadt Köln oder die von ihr Be-
auftragte Dritte mit der Kennzeichnung und Registrie-
rung beauftragen. Ist die Freigängerkatze noch fort-
pflanzungsfähig, so kann die Stadt Köln oder die von 
ihr Beauftragte darüber hinaus Dritte mit der Unfrucht-

barmachung beauftragen. Nach der Unfruchtbarma-
chung kann die Katze wieder in die Freiheit entlassen 
werden.

(4) Ein von der Haltungsperson personenverschiedener Ei-
gentümer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 und 3 zu 
dulden.

§ 6 Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen

(1) Die Stadt Köln oder ein von ihr Beauftragter kann freile-
bende Katzen

 (a) kennzeichnen, registrieren und
 (b) unfruchtbar machen lassen.

  Zu diesen Zwecken darf die freilebende Katze in Obhut 
genommen werden. Nach der Unfruchtbarmachung 
kann die Katze wieder in die Freiheit entlassen werden. 
Die Entlassung in die Freiheit soll an der Stelle erfolgen, 
wo die Katze aufgegriffen worden ist.

(2) Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das Betreten eines 
Privat- oder Betriebsgeländes erforderlich, ist der Ei-
gentümer oder Pächter verpflichtet, dies zu dulden 
und die Stadt Köln oder die von ihr Beauftragte bei 
einem Zugriff auf die freilebenden Katzen zu unterstüt-
zen.

§ 7 Kosten

Die Kosten der Kennzeichnung und Registrierung von Freigän-
gerkatzen nach § 5 Absatz 3 Satz 1 sowie der Unfruchtbarma-
chung nach § 5 Absatz 3 Satz 2 trägt die Haltungsperson. Im 
Übrigen trägt die Kosten derjenige, der die Durchführung der 
kostenpflichtigen Maßnahme in Auftrag gibt.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen

 (a)  § 3 Abs. 1 eine Freigängerkatze nicht eindeutig 
und dauerhaft durch Mikrochip oder Ohrtäto-
wierung kennzeichnet,

 (b)  § 3 Abs. 1 eine Freigängerkatze nicht gemäß § 3 
Abs. 2 registrieren lässt und

 (c)  § 4 nicht sicherstellt, dass fortpflanzungsfähige 
Katzen keinen unkontrollierten freien Auslauf 
haben.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer einer Anordnung zur 
Unfruchtbarmachung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 nicht 
nachkommt oder eine Bescheinigung eines Tierarztes 
zum Nachweis der Unfruchtbarmachung gemäß § 5 
Abs.2 Satz 2 nicht vorlegt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 und 2 können mit 
einer Geldbuße bis zu 1000,- Euro geahndet werden.

§ 9 Übergangsregelung

(1) Die Pflichten nach § 3 Absatz 1 (Kennzeichnung und 
Registrierung) und die Pflicht nach § 4 (Auslaufverbot) 
treten innerhalb von 4 Wochen nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung in Kraft.
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(2)	 Die Fristen nach Absatz 1 beginnen unabhängig von 
dem Zeitpunkt des Zuzuges der Haltungsperson in das 
Gebiet Stadt Köln.

§ 10	  Inkrafttreten

Die Verordnung tritt 4 Wochen nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

*

Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit 
verkündet.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

		  oder 

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 16.02.2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Henriette Reker

61 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Robertstraße in Köln-Kalk

Der Rat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der Fassung des Ände-
rungsgesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) in Verbin-
dung mit § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - über folgenden Be-
bauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 70447/04 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch für das Gebiet 
östlich der Robertstraße, südlich der Bebauung an der Jo-
hann-Meyer-Straße, westlich der Rolshoverstraße und nörd-
lich der Dillenburger Straße
Arbeitstitel: Robertstraße in Köln-Kalk

Der Bebauungsplan Nummer 70447/04 einschließlich der Be-
gründung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

	 Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
	 Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
	 Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
	 sowie nach besonderer Vereinbarung, 

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 70447/04 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.
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Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 7. Februar 2018

Die Oberbürgermeisterin
gez. Reker

62 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Damiansweg in Köln-Volkhoven/Weiler

In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt des Dezernates für 
Stadtentwicklung, Planen und Bauen haben zwei Investoren 
für das Plangebiet mit dem Arbeitstitel „Damiansweg in Köln-
Volkhoven/Weiler“ ein städtebauliches Konzept erarbeitet. 

Das Plangebiet befindet sich in Köln-Volkhoven/Weiler und 
liegt südlich der landwirtschaftlichen Flächen (Flurstück 1266, 
Flur 46, Gemarkung Worringen), westlich der Mercatorstraße, 
nördlich der Merianstraße sowie östlich des Damiansweges.

Ziel der Planung ist die Schaffung dringend benötigter Wohn-
bauflächen. Das städtebauliche Konzept sieht eine Zweitei-
lung des Gebietes vor. Im südlichen Abschnitt ist eine drei- 
bis fünfgeschossige Mehrfamilienhausbebauung (rund 260 
Wohneinheiten) vorgesehen, im nördlichen Abschnitt entsteht 
eine Einfamilienhausbebauung mit vorwiegend Reihenhäusern 
(rund 130 Häuser).

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über zwei Zufahrten 
vom Damiansweg. Im östlichen Teil entsteht eine parallel zur 
Mercatorstraße verlaufende Erschließungsstraße.

Das städtebauliche Planungskonzept wird am Mittwoch, den 
14. März 2018 um 19:30 Uhr in der Katholischen Kirche St. 
Katharina von Siena, Schneebergstraße 63, 50765 Köln, vor-
gestellt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich in 
dieser Veranstaltung zu dem städtebaulichen Planungskon-
zept zu äußern.

Telefonische Auskünfte können zu den regulären Bürozei-
ten im Stadtplanungsamt unter den Rufnummern 0221/221-
24909, Herr Flucht, und 0221/221-22810, Herr Schwark, ein-
geholt werden.

Schriftliche Stellungsnahmen können bis einschließlich  
23. März 2018 an den Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 
Chorweiler, Reinhard Zöllner, Bezirksrathaus Chorweiler, Pa-
riser Platz 1, 50765 Köln oder per E-Mail (reinhard.zoellner@
stadt-koeln.de) gerichtet werden.

Es lädt ein:	 Herr Reinhard Zöllner
	 Bezirksbürgermeister des 
	 Stadtbezirks Chorweiler
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63 Einladung zur Versammlung der 
Jagdgenossenschaft Köln lrh. Nord, 
Donnerstag, den 18.05.2018, um 20:00 Uhr 
Im Haus des Jagdvorstehers, Further Str. 51, 
50769 Köln-Thenhoven

Eingeladen sind alle Jagdgenossen, die im linksrheinischen 
Stadtgebiet nördlich der
Venloer Str. – Äußere Kanalstr. – bejagbare Flächen – außer 
Eigenjagdbezirke – besitzen.

Der Nachweis der bejagbaren Flächen ist vor Beginn der Sit-
zung dem Protokollführer vorzulegen.

Jagdgenossen können sich vertreten lassen, die Vertretungs-
vollmacht ist schriftlich mit Angabe der zu vertretenden Flä-
chen vor der Versammlung den Protokollführer zu übergeben.

Auf § 10 Abs. 4 der Satzung wird hingewiesen.

Tagesordnung:

1.	 Bericht des Jagdvorstehers
2.	 Bericht der Rechnungsprüfer
3.	 Entlastung des Kassenführers
4.	 Entlastung Vorstandes
5.	 Vorlagen des Haushaltsplanes 2018/2019
6.	 Pachtangelegenheiten
7.	 Verschiedenes

Fahrt- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Der Jagdvorsteher
Heinz Esser
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

12.03.2018
(Montag)

•	 Bauausschuss
•	 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft
Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.00 Uhr

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

13.03.2018
(Dienstag)

Ausschuss für Anregungen und Be-
schwerden
Rathaus Spanischer Bau,
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
17.00 Uhr

Gesundheitsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

15.03.2018
(Donnerstag)

Stadtentwicklungsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15.00 Uhr

12.03.2018
(Montag)

Bezirksvertretung Lindenthal
Bezirksrathaus Lindenthal
Großer Sitzungssaal (7. Etage), 
Aachener Straße 220,50931 Köln
16.00 Uhr

13.03.2018
(Dienstag)

Liegenschaftsausschuss
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
17.00 Uhr

15.03.2018
(Donnerstag)

Bezirksvertretung Nippes
Bezirksrathaus Nippes
Sitzungssaal,
Neusser Straße 450, 50733 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Porz
Bezirksrathaus Porz
Friedrich-Ebert-Ufer 64–70, 51143 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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